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ErwGr

Erwägungsgrund 105 - Berücksichtigung internationaler Abkommen für
Angemessenheitsbeschluss

1 Die Kommission sollte neben den internationalen Verpflichtungen, die das Drittland oder die
internationale Organisation eingegangen ist, die Verpflichtungen, die sich aus der Teilnahme des
Drittlands oder der internationalen Organisation an multilateralen oder regionalen Systemen
insbesondere im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben, sowie die Umsetzung
dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 2 Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlands zum
Übereinkommen des Europarates vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten und dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
berücksichtigt werden. 3 Die Kommission sollte den Ausschuss konsultieren, wenn sie das
Schutzniveau in Drittländern oder internationalen Organisationen bewertet.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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